
Verbesserungen – Mängel
  

des Gesetzentwurfes der Arbeitsgruppe Amhof/Foppa/Noggler

Verbesserungen gegenüber dem geltendem Gesetz

- Reduzierung des Quorums von 40 % auf 25%
- Reduzierung der Unterschriftenzahl von 13.000 für Volksabstimmungen auf 8.000
- Einführung des beratenden Referendums über bestimmte Beschlüsse der 

Landesregierung
- Reduzierung der Sperrfristen vor und nach Wahlen
- Sprachgruppenschutzregelung mit doppeltem Mehr
- Zusätzliche Herbstsession für Volksabstimmungen
- Einführung des Abstimmungsheftes
- Bekanntmachungspflicht eingesetzter Finanzmittel
- Einrichtung eines Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung
- Rechtsberatung für Promotoren

Weiter bestehende Mängel

- Das Referendum über Verwaltungsakte der Landesregierung ist nur beratend und 
beschränkt auf Beschlüsse mit einem bestimmten Kostenvolumen.

- Das Referendum über Verwaltungsakte ist, beschränkt auf jene Gemeinden, für die 
der Beschluss effektiv relevant ist, nicht möglich. Damit entfallen wahrscheinlich die
meisten Anlässe für Referenden.

- Über Gesetze, die mit 2/3 Mehrheit verabschiedet werden, ist kein Referendum 
möglich.

- Die Unterschriftensammlung bleibt unnötig schwierig mit der Verpflichtung, Beamte 
oder Mandatare zur Beglaubigung beiziehen zu müssen. 

- Relativ kurze Sammelzeiten.
- Keine Unterscheidung der Unterschriftenhürdenhöhe für die verschiedenen 

Instrumente der Direkten Demokratie.
- Es ist kein Gegenentwurf des Landtages zu einer Volksinitiative vorgesehen.
- Regelung der Politikergehälter bleibt vom Zugriff durch das Volk ausgenommen.
- Die Möglichkeit, Volksabstimmungen von einem Drittel der Landtagsabgeordneten 

einleiten zu lassen, fördert den parteipolitischen Missbrauch der 
direktdemokratischen Instrumente.

- Es fehlt das Petitionsrecht.
- Es fehlt die Volksbefragung über verschiedene Optionen. 
- Es ist keine elektronische Unterschriftensammlung vorgesehen.


